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VORWORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katrin Altpeter MdL 

Ministerin für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren 

 

 

 

Fünf Jahre nach der Verabschiedung des Landes-

krebsregistergesetzes liegt nun der erste Bericht des 

Krebsregisters Baden-Württemberg vor. Das Krebs-

register Baden-Württemberg leistet Pionierarbeit, in-

dem es bundesweit als erstes Krebsregister vollständig 

auf Papiermeldungen verzichtet und ausschließlich 

elektronische Meldungen annimmt. Außerdem werden 

klinische und epidemiologische Krebsregistrierung mi-

teinander verknüpft. 

Der vorliegende Bericht bezieht sich auf das Diagnose-

jahr 2009. Da in diesem Jahr nur die Tumorzentren 

und Onkologischen Schwerpunkte in die Meldepflicht    

  

 

einbezogen waren, und auch für diese der Meldebetrieb erst anlief, sind die Daten in 

diesem Bericht noch nicht flächendeckend und vollzählig und liefern somit auch kein 

Bild der „Krebslandschaft“ in Baden-Württemberg. Aus diesem Grund liegt der Schwer-

punkt in diesem Bericht beim Aufbau, der Funktionsfähigkeit sowie dem Meldebetrieb 

des Krebsregisters.  

Langfristiges Ziel eines jeden Krebsregisters ist es, alle Neuerkrankungen, deren The-

rapie und Verläufe, sowie alle Sterbefälle von Krebs zu erfassen. Diese Daten bilden 

eine Grundlage zur Erkennung neuer Risikofaktoren, für gesundheitspolitische Ent-

scheidungen sowie auch als Qualitätssicherung verschiedener Therapieansätze. Da der 

Aufbau des Registers in einem stufenweisen Prozess erfolgte und seit dem vierten 

Quartal 2011 abgeschlossen ist, hoffe ich, dass diese Ziele auch in Baden-Württemberg 

ab 2012 erreicht werden. Doch schon jetzt liefert das Krebsregister Baden-

Württemberg wichtige Daten über Krebsneuerkrankungen in unserem Bundesland.   

Ich möchte allen Beteiligten für ihr Engagement und ihre Unterstützung danken. Dieses 

gilt vor allem den Meldern sowie den Patienten, die ihre Daten dem Register zur Verfü-

gung gestellt haben. Nur dadurch ist eine systematische Bewertung und weitere Erfor-

schung der Krebserkrankungen in Baden-Württemberg möglich.  
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EINLEITUNG 

Jedes Jahr erkranken in Deutschland etwa 450.000 Personen an Krebs, etwa 200.000 

sterben an der Krankheit. Krebs ist damit die zweithäufigste Todesursachengruppe nach 

den Herz-Kreislaufkrankheiten, und dessen Behandlung gehört zu den größten Kosten-

faktoren in unserem Gesundheitswesen. Der Krebsbekämpfung kommt daher eine he-

rausragende Bedeutung zu. Primäre Prävention, Früherkennung und Therapie können 

gleichermaßen einen bedeutenden Beitrag leisten.  

Voraussetzung ist eine hochwertige Datengrundlage, die es erlaubt, geeignete Präventi-

ons- oder Früherkennungsmöglichkeiten zu identifizieren und effizient einzusetzen, die 

medizinische Versorgung an die bestehenden oder prognostizierbaren Anforderungen 

effizient anzupassen und wissenschaftlich begründet weiterzuentwickeln sowie die umge-

setzten Maßnahmen auf ihre Qualität regelmäßig zu überprüfen und ggf. geeignet zu ad-

justieren. Es herrscht mittlerweile breite Übereinstimmung, dass Krebsregister erforder-

lich und in der Lage sind, die hierfür benötigte Datengrundlage bereitzustellen.  

Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um den ersten Bericht des Krebsregis-

ters Baden-Württemberg auf neuer gesetzlicher Grundlage mit Meldepflicht, Flächende-

ckung und landesweiter klinischer Dokumentation als Eckpunkte der neuen Konzeption. 

Der Aufbau des Registers begann im Jahr 2009 und erfolgte in einem stufenweisen Pro-

zess, der im vierten Quartal 2011 abgeschlossen wurde. Mit dem vierten Quartal 2011 

trat das Register damit in den Vollbetrieb ein, so dass die Erreichung der angestrebten 

Vollzähligkeit ab 2012 ins Blickfeld rückt. 

Der Bericht bezieht sich im Kern auf das Kalenderjahr 2009, d.h. auf den ersten Jahrgang 

nach Beginn der Meldepflicht. In diesem Jahr befand sich das Register in der ersten Auf-

baustufe, es war damit von Flächendeckung und Vollzähligkeit noch weit entfernt. Der 

Fokus des Berichtes liegt daher in der Darstellung der Ziele und Funktionsweise des Re-

gisters, und die dargelegten Zahlen illustrieren ausschließlich die Entwicklung des Melde-

betriebs selbst. Dabei wird allerdings gegebenenfalls auch auf aktuellere Daten der Jahre 

2010 und 2011 vorgegriffen, z.B. um bestimmte Entwicklungen zu unterstreichen. Die 

Daten liefern also noch kein Bild der Krebslandschaft in Baden-Württemberg, für das ein 

möglichst vollzähliger Erfassungsgrad Voraussetzung ist. Gleichwohl sollte die Darstellung 

der in diesen Jahren gelegten Grundsteine und aufgebauten Strukturen die Konturen ei-

nes Registers erkennbar werden lassen, dessen Einrichtung und Weiterentwicklung sich 

gelohnt hat und erfolgreich zu werden verspricht.  
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ECKPUNKTE ZUM NEUAUFBAU DES KREBSREGISTERS 
BADEN-WÜRTTEMBERG 

Das erste Epidemiologische Krebsregister Baden-Württemberg wurde auf der Grundlage 

des Landeskrebsregistergesetzes Baden-Württemberg vom 7. Februar 1994 (geändert 

durch Gesetz vom 23. Mai 2000) eingerichtet. Das Register dokumentierte zunächst in 

drei, später etwa der Hälfte der Landkreise Baden-Württembergs Neuerkrankungsfälle an 

Krebs und arbeitete nach dem Prinzip des Melderechtes. Das bedeutet, dass die Ärzte 

Krebsfälle melden durften, hierzu aber nicht verpflichtet waren. Aufgrund struktureller 

Probleme und eines unbefriedigenden Erfassungsgrades wurde es im Jahr 2004 geschlos-

sen und eine Überarbeitung des Gesetzes in Angriff genommen.  

Das überarbeitete Landeskrebsregistergesetz (LKrebsRG) wurde am 16. März 2006 ver-

abschiedet (siehe Anhang). Eckpunkte sind die Einführung der Meldepflicht mit einem 

Widerspruchsrecht der betreffenden Patienten und ausschließlich elektronischer Meldung, 

ein stufenweiser Aufbau mit dem Ziel einer flächendeckenden vollzähligen Erfassung, die 

Einrichtung einer Klinischen Landesregisterstelle zur Erhebung auch melderbezogenen 

klinischen Daten mit der Möglichkeit der Rückübermittlung von Daten an die Melder so-

wie der Aufbau regionaler Qualitätskonferenzen zur Beurteilung der Qualität der onkolo-

gischen Versorgung in Baden-Württemberg. Die der Meldepflicht unterliegenden Daten 

sowie die Träger des Registers wurden in der Landeskrebsregisterverordnung (KrebsRVO) 

vom 20. März 2009 spezifiziert (siehe Anhang).  

 

Abb. 1 Entwicklung der epidemiologischen Krebsregister in Deutschland  
(Quelle: Krebs in Deutschland 2005/2006 Häufigkeit und Trends, 7. Ausgabe, Robert Koch-Institut und GEKID, Berlin 2010) 
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Mit der Wiederaufnahme der Krebsregistrierung in Baden-Württemberg gibt es jetzt in 

allen Bundesländern Deutschlands flächendeckende Krebsregister. Durch die flächende-

ckende Konzeption nun auch in Baden-Württemberg ist eine wichtige Voraussetzung da-

für geschaffen, dass das Register möglichst rasch einen hohen bevölkerungsbezogenen 

Erfassungsgrad erreicht. 

Nur wenn mindestens 90% aller im Registergebiet auftretenden Krebserkrankungen re-

gistriert werden, können fundierte epidemiologische Aussagen gemacht werden.  

Die Meldebereitschaft ist verständlicherweise höher, wenn der Nutzen der Krebsregistrie-

rung beidseitig ist. Die neu geschaffene Möglichkeit der Behandlungsdatenrückmeldung 

an die Melder ist daher ein Herzstück der neuen Konzeption. Den Meldern erlaubt sie, 

ihre eigenen Daten mit denen im Register vorliegenden Daten zu vervollständigen und 

abzugleichen, was ihnen erlaubt, die Ergebnisse ihrer Behandlung zu bewerten. 

Die ausschließlich elektronische Meldung unter Verbannung jeglicher Papierdokumentati-

onsbögen aus den Übermittlungswegen erlaubt effizientere Vorgehensweisen bei den 

Meldern sowie den Einsatz effektiver Verfahren zur Sicherstellung des Schutzes der Da-

ten vor unerlaubtem Zugriff. 

Mit der Meldepflicht geht ein ebenfalls neu geschaffenes Widerspruchsrecht der betref-

fenden Patienten einher. Es bildet – dem Grundsatz der informationellen Selbstbestim-

mung folgend – ein Gegengewicht zur Meldepflicht, die sich aufgrund vorausgegangener 

Erfahrungen als unabdingbar erwiesen hat, wenn das Krebsregister den bereits erwähn-

ten hohen Erfassungsgrad erreichen soll. Das Recht auf Widerspruch gegen eine Meldung 

wird dabei nicht als lästiges Beiwerk angesehen, weil auch gegenüber den betroffenen 

Patienten gilt, dass das Register umso besser arbeitet, je deutlicher die Wechselseitigkeit 

des Nutzens erkennbar ist. Krebsregister sollten – und können – gegenüber den Patien-

ten deutlich machen, dass ihre Zuarbeit zur Krebsforschung und Qualitätssicherung einer 

hochwertigen Vorbeugung, Früherkennung und Behandlung und dadurch den Patienten 

selbst zu Gute kommt.  

Die Einrichtung „regionaler Qualitätskonferenzen“ ist ein weiterer Eckpfeiler der neuen 

Konzeption. Mit ihnen wird die wechselseitige Kommunikation mit den Meldern als Träger 

der onkologischen Versorgung im Hinblick auf die Qualität dieser Versorgung institutiona-

lisiert.      

Schließlich erfolgt die Einbettung der Arbeit des Krebsregisters Baden-Württemberg in 

bundesweite Strukturen durch die Mitarbeit in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft der 

epidemiologischen Krebsregister in Deutschland (GEKID) und die Datenübermittlung an 

das Zentrum für Krebsregisterdaten (ZfKD am Robert Koch-Institut), die gemeinsam im 

zweijährlichen Rhythmus die Broschüre Krebs in Deutschland herausgeben. Diese basiert  
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auf den Gesamtdaten der verschiedenen Landeskrebsregister und stellt unter anderem 

statistische Ergebnisse zu Krebsneuerkrankungen, Sterbefällen, Altersverteilung, Risiko-

faktoren, Prävalenzen und Überlebensaussichten dar.  

Das Krebsregister Baden-Württemberg beteiligt sich ab dem Jahr 2011 an der hierfür 

erforderlichen Zusammenführung der Daten aus den Bundesländern und strebt an, mög-

lichst rasch den genannten hohen Erfassungsgrad zu erreichen, um auch in die Bundes-

statistik hochwertige Daten aus Baden-Württemberg einzubringen. 

Der innerhalb von nur drei Jahren erfolgte stufenweise Aufbau erlaubte die hierzu erfor-

derliche Berücksichtigung der zum Teil sehr unterschiedlichen technischen Voraussetzun-

gen bei den verschiedenen Melderkategorien. 

Auf die hier skizzierten Gesichtspunkte wird im Folgenden ausführlicher eingegangen.   
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STRUKTUR DES KREBSREGISTERS  
BADEN-WÜRTTEMBERG 

Das Krebsregister Baden-Württemberg hat die Aufgabe, fortlaufend und einheitlich per-

sonenbezogene Daten über das Auftreten und den Verlauf von Krebskrankheiten ein-

schließlich ihrer Frühstadien zu verarbeiten. Entsprechend des Landeskrebsregistergeset-

zes wurden dazu die räumlich, organisatorisch und personell voneinander getrennten 

Einrichtungen „Vertrauensstelle“, „Klinische Landesregisterstelle“ und „Epidemiologisches 

Krebsregister“ geschaffen.  

VERTRAUENSSTELLE (VS) 

Die Vertrauensstelle ist in mehrerlei Hinsicht die primäre Anlaufstelle der Melder im 

Krebsregister. Neu den Meldebetrieb aufnehmende Tumorzentren, Krankenhäuser oder 

niedergelassene Ärzte melden sich hier über das elektronische Melderportal an und erhal-

ten von hier ihre initialen Zugangsdaten für den Einstieg in den Meldebetrieb. Von hier 

werden auch die Aufwandsentschädigungen für übermittelte und im Register angenom-

mene Meldungen ausbezahlt.  

Das elektronische Melderportal ist auf einem Server der Vertrauensstelle angesiedelt. 

Auch bezüglich Fragen und Problemen hinsichtlich der Handhabung des Portals ist die 

Vertrauensstelle primärer Ansprechpartner.  

Zusammen mit dem Epidemiologischen Krebsregister wacht sie über den regelmäßigen 

Eingang von Daten seitens der meldepflichtigen Einrichtungen bzw. Ärzte und veranlasst 

gegebenenfalls Erinnerungsschreiben bei Ausbleiben von Meldungen, die vom Epidemio-

logischen Krebsregister versandt werden.   

Insbesondere ist die Vertrauensstelle aber erste Anlaufstelle der elektronisch via Melder-

portal übermittelten Meldungen. Sie nimmt sie entgegen, überprüft die personenbezoge-

nen Daten formal auf Vollständigkeit und Schlüssigkeit. Anschließend verschlüsselt sie die 

personenbezogenen Daten zu sogenannten „Kontrollnummern“, mit denen gemeldete 

Fälle bei Folgemeldungen identifiziert werden können, ohne den direkten Personenbezug 

zu kennen. Schließlich leitet sie diese mit den verschlüsselten medizinischen Daten, aber 

ohne die nun durch die Kontrollnummern ersetzten personenbezogenen Daten („pseudo-

nymisiert“) an die Klinische Landesregisterstelle weiter.  

Auch für Patienten kann die Vertrauensstelle Anlaufstelle sein. Bei Auskunftsersuchen 

oder Widersprüchen gegen die Meldung veranlasst sie gegebenenfalls die Löschung der 

gemeldeten Daten oder leitet die erforderlichen Auskünfte an die anfragenden Patienten  



 

 

 
10 

bzw. deren Ärzte weiter (siehe Anhang). Da das Krebsregister den Verlauf der Krebser-

krankungen dokumentiert, ist es notwendig, den Verbleib, den Vitalstatus der Patienten, 

sowie gegebenenfalls auch die Todesursache in Erfahrung zu bringen. Um dieses zu ge-

währleisten, findet einmal jährlich ein Datenabgleich mit den Meldebehörden statt, und 

die Gesundheitsämter sind verpflichtet, dem Krebsregister mindestens einmal jährlich in 

elektronischer Form die erforderlichen Angaben der Todesbescheinigungen zu übermit-

teln. Auch diese Daten fließen über das Melderportal zunächst zur Vertrauensstelle.  

Auch wenn Datenübermittlungen zu Forschungsvorhaben primär vom Epidemiologischen 

Krebsregister vorgenommen oder zumindest vorbereitet werden, fließen schließlich bei 

bestimmten Fragestellungen auch hier die zu übermittelnden Daten von der Vertrauens-

stelle zu dem jeweiligen Empfänger.  

Die Vertrauensstelle ist bei der Deutschen Rentenversicherung in Karlsruhe angesiedelt. 

KLINISCHE LANDESREGISTERSTELLE (KLR) 

Die Klinische Landesregisterstelle hat die Aufgabe, die von der Vertrauensstelle pseudo-

nymisiert übermittelten Daten über Diagnostik, Therapie und Verlauf von Krebserkran-

kungen inhaltlich auf Vollständigkeit und Plausibilität zu überprüfen und daraus einen die 

betreffende Krebserkrankung beschreibenden Datensatz zu erstellen. Anschließend wer-

den die klinischen Daten in der Klinischen Landesregisterstelle gespeichert und weiterve-

rarbeitet, die epidemiologischen Daten werden an das Epidemiologische Krebsregister 

weitergeleitet. 

In der Klinischen Landesregisterstelle werden erstmals die vom Melder verschlüsselt 

übermittelten medizinischen Daten entschlüsselt. Zunächst werden verschiedene Meldun-

gen zu einem Patienten von der Klinischen Landesregisterstelle zusammengeführt (Re-

cord Linkage s. S. 18). Anschließend werden sie auf formale Vollständigkeit, d.h. das 

Vorhandensein aller „Pflichtfelder“, überprüft. Doppelmeldungen sowie unvollständige 

Meldungen werden mit der Angabe von Gründen zurückgewiesen. Ferner werden an den 

Angaben inhaltliche Konsistenz- und Plausibilitätsprüfungen vorgenommen, die ebenfalls 

bei Auffälligkeiten zur Rückfrage beim Melder und Ablehnung des betreffenden Datensat-

zes führen können. Die Prüfungen wurden von der Klinischen Landesregisterstelle in Zu-

sammenarbeit mit dem Epidemiologischen Krebsregister entwickelt bzw. festgelegt und 

erfolgen zum einen Teil elektronisch durch die Meldungsverarbeitungssoftware „TRISTAN“ 

(Tumor Registration Information System and Transactional Network) und zum anderen 

Teil manuell durch die Mitarbeiter der Klinischen Landesregisterstelle. Nach erfolgreicher 

Prüfung wird aus den in der Klinischen Landesregisterstelle gespeicherten klinischen Da-

ten in Hinblick auf die Behandlungsdatenrückmeldung und die Analysen für die regionalen  
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Qualitätskonferenzen ein „Best-of“-Datensatz gebildet. Zudem gibt die Klinische Landes-

registerstelle grünes Licht für die Überweisung der Aufwandsentschädigung seitens der 

Vertrauensstelle an die Melder.  

Die Rückübermittelung von Daten von der Klinischen Landesregisterstelle an die Melder 

erfolgt über das Melderportal. Hierzu erhalten die Melder von der Klinischen Landesregis-

terstelle auf Antrag eine PIN. Im Melderportal wird den Meldern ermöglicht, sich den 

„Best-of“-Datensatz, der neben detaillierten Angaben zur Tumordiagnose Informationen 

zur Therapie, Verlauf und Vitalstatus erhält, anzeigen zu lassen. Diese Funktion wird vor-

aussichtlich im ersten Quartal 2012 allen Meldern zur Verfügung gestellt. 

Zusammen mit dem Epidemiologischen Krebsregister werden regelmäßige melder-

bezogene „Datenqualitätsberichte“ zu den Meldungen des betreffenden Melders erstellt 

und diesen jeweils individuell zugesandt. Sie dienen als Bestandsaufnahme und sollen zur 

Bewahrung einer hohen Datenqualität oder gegebenenfalls zu deren Verbesserung bei-

tragen. 

Eine Kernaufgabe der Klinischen Landesregisterstelle ist es, die melder- und einrich-

tungsbezogene onkologische Qualitätssicherung in Baden-Württemberg zu unterstützen. 

Dies wird durch die Bereitstellung von Daten sowie Auswertungen zur regionalen und 

einrichtungsbezogenen Versorgungsqualität für die sogenannten „regionalen Qualitäts-

konferenzen“ geschehen.  

Eine Mitarbeit auf Bundesebene erfolgt mit der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tumor-

zentren (ADT) und dem Kooperationsverbund Qualitätssicherung durch Klinische Krebs-

register (KoQK). Unter anderem wurden durch das Krebsregister Baden-Württemberg 

Daten für die 4. Bundesweite Onkologische Qualitätskonferenz im Rahmen des Krebskon-

gresses 2012 übermittelt. 

Die Klinische Landesregisterstelle ist bei der Baden-Württembergischen Krankenhausge-

sellschaft e.V. in Stuttgart angesiedelt. 

EPIDEMIOLOGISCHES KREBSREGISTER (EKR) 

Das Epidemiologische Krebsregister Baden-Württemberg nimmt die weitergeleiteten Da-

ten entgegen und prüft sie auf Qualität und Konsistenz. Aufgaben des Epidemiologischen 

Krebsregister sind neben der Qualitätssicherung der erfassten Daten insbesondere bevöl-

kerungsbezogene Auswertungen zur „Krebslandschaft“ Baden-Württembergs, die Unters-

tützung epidemiologischer Forschungsvorhaben, die Unterstützung der Qualitätssiche-

rung des Mammographie-Screening Programms sowie anderer Früherkennungsprogram-

me und die Zuarbeit zu bundesweiten sowie internationalen Statistiken. Um die Qualität  
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der zu meldenden Daten hoch zu halten, wurden in enger Zusammenarbeit mit der Klini-

schen Landesregisterstelle Plausibilitätsprüfungen erarbeitet, die in die Software TRISTAN 

eingepflegt und den Meldern zur Verfügung gestellt wurden. Zusammen mit der Klini-

schen Landesregisterstelle werden regelmäßig Datenqualitätsberichte an die Melder he-

rausgegeben. Außerdem koordiniert das Epidemiologische Krebsregister im Hinblick auf 

einen möglichst vollständigen Erfassungsgrad des Registers den „länderübergreifenden 

Datenaustausch“ mit den Krebsregistern anderer Bundesländer (s. S. 22). 

Auswertungen zur „Krebslandschaft“ in Baden-Württemberg können derzeit nur rudimen-

tär erfolgen, solange noch nicht alle Meldergruppen in vollem Umfang in den Meldebe-

trieb integriert sind. Mittelfristig ist das Ziel, bevölkerungsbezogen die Häufigkeit der ein-

zelnen Krebsarten in Baden-Württemberg valide darstellen, zeitliche Trends – Zunahmen 

oder Abnahmen – erkennen, regionale Unterschiede sichtbar und Behandlungsergebnisse 

im Sinne von Überlebenszeiten berichten zu können. Der Unterschied zwischen der Klini-

schen Landesregisterstelle und dem Epidemiologischen Krebsregister kann sich de-

mentsprechend auch dahingehend zusammenfassen lassen, dass die Klinische Landesre-

gisterstelle melder- und behandlungsbezogene und das Epidemiologische Krebsregister 

bevölkerungsbezogene Auswertungen an dem Datenbestand des Krebsregisters vorneh-

men.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abb. 2  Vernetzung der drei Registerteile mit Einrichtungen, die dem Register 
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Die Einbettung der Arbeit des Krebsregisters Baden-Württemberg in bundesweite Struk-

turen erfolgt durch die Mitarbeit in der Gesellschaft der epidemiologischen Krebsregister 

in Deutschland (GEKID) und die Datenübermittlung an das Zentrum für Krebsregisterda-

ten (ZfKD) am Robert Koch-Institut, für die das Epidemiologische Krebsregister ebenfalls 

zuständig ist.  

Koordiniert durch das Epidemiologische Krebsregister ist das Krebsregister Baden-

Württemberg ferner Mitglied des Europäischen Netzwerkes der epidemiologischen Krebs-

register und strebt an, seine Daten mittelfristig auch in das weltweit Krebsregisterdaten 

zusammentragende Werk „Cancer in Five Continents“ der WHO einzubringen. 

Das Epidemiologische Krebsregister ist am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidel-

berg angesiedelt. 

REGIONALE QUALITÄTSKONFERENZEN 

Nach dem Landeskrebsregistergesetz werden regionale Qualitätskonferenzen eingerichtet 

(Freiburg, Heidelberg/Mannheim, Tübingen, Ulm sowie Stuttgart). Die regionalen Quali-

tätskonferenzen führen, mit den von der Klinischen Landesregisterstelle bereitgestellten 

Daten, regelmäßig Analysen und Maßnahmen zur regionalen und melder- und einrich-

tungsbezogenen Versorgungsqualität durch. Weiterhin können die regionalen Qualitäts-

konferenzen bei Bedarf weitere Auswertungen von der Klinischen Landesregisterstelle 

anfordern. Zur fachlichen und wissenschaftlichen Beratung der Klinischen Landesregis-

terstelle und der regionalen Qualitätskonferenzen wird eine Landesqualitätskonferenz 

eingerichtet. Die regionalen Qualitätskonferenzen und die Landesqualitätskonferenz wer-

den regelmäßig einen Landesqualitätsbericht erstellen. 
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ARBEITSWEISE DES KREBSREGISTERS 

Im Folgenden wird auf das Meldeverfahren detaillierter eingegangen. 

UMFANG DER MELDEPFLICHT 

Das Gesetz verpflichtet Ärzte und Zahnärzte, neu anfallende Daten über Diagnose, The-

rapie und Verlauf einer Krebserkrankung quartalsweise an das Krebsregister zu melden. 

Die Meldepflicht der Ärzte beginnt ab dem Stichtag ihrer Einbeziehung in die Meldepflicht 

(s. S. 23). 

Klinische Krebsregister an Tumorzentren und Onkologischen Schwerpunkten können ge-

genüber dem Krebsregister im Prinzip als jeweils ein Melder auftreten. Dies gilt auch für 

Krankenhäuser. Die Meldepflicht bedeutet also nicht, dass jeder einzelne Arzt eines Zent-

rums oder einer Klinik individuell Meldungen absetzen muss.  

Meldepflichtige Diagnosen sind alle bösartigen primären Neubildungen, ausgewählte 

Frühstadien bösartiger Neubildungen sowie gutartige Tumoren des ZNS. Frühstadien 

werden in Krebsregistern dokumentiert, weil sie häufig im Rahmen von Früherken-

nungsmaßnahmen gefunden werden und daher einen wichtigen Aspekt der onkologischen 

Versorgung abbilden. Gutartige Tumoren des ZNS werden einbezogen, weil sie häufig 

vergleichbar zu malignen Tumoren bewertet und behandelt werden. Die Liste der ver-

pflichtend zu dokumentierenden ICD-Diagnosen findet sich in der nachfolgenden Tabelle.  

Meldepflichtige ICD-Diagnosen (gültig seit 01.10.2011) 

 
ICD-10 Beschreibung Erläuterung Meldung 

C00.0 - C96.9 Bösartige Neubildungen (mit 
Ausnahme von C77-C79, se-
kundäre Neubildungen) 

Entspricht dem biologischen 
Verhaltenskode /3 der ICD-O-3 

Alle 

D00.0 - D09.9 In-situ-Neubildungen Entspricht dem biologischen 
Verhaltenskode /2 der ICD-O-3 

Alle 

D37.0 - D48.9 Alle Neubildungen unsicheren 
oder unbekannten Verhaltens 
[Tumoren fraglicher Dignität, 
Borderline Malignität, niedriges 
Malignitätspotential, unsiche-
res Verhalten (semimaligne, 
potentiell maligne)] 

Entspricht dem biologischen 
Verhaltenskode /1 der ICD-O-3 

Alle 

D18.02, 
D18.18, 
D19.7, D21.0, 
D32.0 - D33.9, 
D35.2 - D35.4 

Alle gutartigen Tumoren des 
ZNS (Meningen, Gehirn, Rück-
enmark) 

ZNS-Tumoren mit dem biologi-
schen Verhaltenskode /0 (gutar-
tig) der ICD-O-3 

Alle Tu-
moren mit 
Lokalisati-
on ZNS  
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Der zu meldende Datensatz umfasst Angaben zur Identität des Patienten, epidemiolo-

gische Daten, klinische Daten und melderbezogene Daten. Hierbei sind Datenfelder zu 

unterscheiden, die verpflichtend zu erheben sind, und Datenfelder, die befüllt werden 

sollten, aber nicht müssen. 

Ein Arzt, der im Rahmen der Behandlung einer anderen Krankheit beiläufig auch von ei-

ner gegebenenfalls früheren Krebserkrankung erfährt, muss diese nicht melden. Führt ein 

Arzt aber eine Nachsorgeuntersuchung zu einer früheren Krebserkrankung durch, muss 

die Nachsorgeuntersuchung sowie die Diagnose gemeldet werden, die Anlass zu dieser 

Nachsorgeuntersuchung war. Nicht meldepflichtig sind die gesamten Daten der Kranken-

geschichte zwischen Diagnose und dem betreffenden Nachsorgetermin. 

PATIENTENINFORMATION UND RECHT AUF  

WIDERSPRUCH  

Die Meldepflicht, der alle Ärzte und Zahnärzte in Baden-Württemberg unterliegen, ist 

bindend. Eine ausdrückliche Zustimmung des Patienten ist nicht erforderlich. Patienten 

müssen also auch keine Einwilligungserklärung unterschreiben. 

Mit der Meldepflicht geht aber eine Verpflichtung des jeweiligen Arztes einher, den be-

treffenden Patienten über die Meldung und sein Recht auf Widerspruch zu informieren. 

Krebserkrankungen, bei denen die betreffenden Patienten der Meldung widersprochen 

haben, werden nicht an das Register weitergeleitet bzw. wieder gelöscht. 

Mit Beginn der Meldepflicht müssen die Ärzte zunächst die Patienten, deren Krebserkran-

kung meldepflichtig ist, informieren. Die eigentliche Meldung an das Krebsregister erfolgt 

spätestens zu Beginn des Folgequartals.  

Für die Patienteninformation steht ein „Patienteninformationsblatt“ 1 zur Verfügung, das 

den Meldern bei ihrer Erstanmeldung zur Verfügung gestellt wird (siehe unten) sowie von 

den Internetseiten des Krebsregisters heruntergeladen werden kann. Sein Inhalt ist bis 

zu den einzelnen Formulierungen mit dem Landesbeauftragten für den Datenschutz ab-

gestimmt und darf nicht verändert werden.  

Zur eigenen Absicherung des Melders ist die erfolgte Information der jeweiligen Patienten 

zu dokumentieren. Ein Widerspruch gegen die Meldung seitens der Patienten ist schrift-

lich festzuhalten und von den betreffenden Patienten zu unterschreiben. Der Widerspruch 

erfolgt schriftlich durch den behandelnden Arzt an die Vertrauensstelle. Alle Meldungen  

 

                                           
1 vgl. Krebsregister Baden-Württemberg,  
http://www.krebsregisterbw.de/fileadmin/filemount/allgemein/download/Patienten/LKrebsReg_Patinfo_Version_6.pdf 
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zu diesem Patienten werden daraufhin aus den Datenbanken des Krebsregisters gelöscht. 

Weitere Meldungen zu diesem Patienten sind zu unterlassen. 

RECHT AUF PATIENTENAUSKUNFT 

Das Krebsregister ist verpflichtet, auf Verlangen Auskunft über die im Register gespei-

cherten Daten zu geben. Darin muss der Patient den meldenden Arzt angeben, an den 

die Antwort des Krebsregisters übermittelt werden soll, und der sie dem Patienten aus-

händigt und gegebenenfalls erläutert. Das Auskunftsersuchen ist gebührenfrei. 

Die Tatsache, dass Patienten den meldenden Arzt ausfindig machen müssen, um von 

ihrem Recht auf Auskunft Gebrauch zu machen, erweist sich in der Praxis als schwierig. 

Es sollte angestrebt werden, dieses Verfahren für die Patienten zu vereinfachen und eine 

Auskunft über den Arzt seines Vertrauens zu ermöglichen. Hierfür sind allerdings Geset-

zesänderungen notwendig.  

ELEKTRONISCHES MELDEVERFAHREN UND DATENSCHUTZ 

Baden-Württemberg ist das erste Bundesland mit einer rein elektronischen Meldung über 

ein Internetportal. Dieser Meldeweg erlaubt effizientere Vorgehensweisen bei den Mel-

dern sowie den Einsatz effektiver Verfahren zur Sicherstellung des Schutzes der Daten 

vor unerlaubtem Zugriff. Eine Datenerfassung auf Papiermeldebögen entfällt und damit in 

Einrichtungen mit bereits vorhandener Tumordokumentation eine nicht vertretbare Dop-

pel- oder Mehrfacherfassung ein und desselben Datenbestandes.  

Schematisch lässt sich der Weg, den die Daten im Krebsregister nehmen, folgender-

maßen darstellen: 

 

Abb. 3  Schematische Darstellung der Arbeitsweise des Krebsregisters Baden-

  Württemberg 

Jeglicher Transfer von Daten zwischen den Registerteilen läuft über sichere Verbindun-

gen. Zusätzlich werden die übertragenen Dateien nochmals verschlüsselt, wobei eine 
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asymmetrische Verschlüsselung benutzt wird, womit nur der Empfänger in der Lage ist, 

die entsprechende Datei wieder zu entschlüsseln. Aus Datenschutzgründen dürfen bei der 

Klinischen Landesregisterstelle und beim Epidemiologischen Krebsregister keine perso-

nenidentifizierenden Daten gespeichert werden. Deshalb werden aus den personenidenti-

fizierenden Daten in der Vertrauensstelle überverschlüsselte Kontrollnummern gebildet, 

über die dann abgeglichen wird. Nachdem diese an die Klinische Landesregisterstelle 

übergeben wurden, werden die personenidentifizierenden Daten in der Vertrauensstelle 

gelöscht. Sie liegen dann nur noch in einer verschlüsselten PID (Personenidentifikator) 

vor, der in Ausnahmefällen entschlüsselt werden darf. 

Im ersten Schritt werden die Daten vom Melder über das „Melderportal“ des Krebsregis-

ters an die Vertrauensstelle übermittelt. Die Verschlüsselung der Meldungspakete muss 

vor der Übertragung an das Meldeportal erfolgen. Die Meldungsdatei enthält Datenab-

schnitte für die Vertrauensstelle und die Klinische Landesregisterstelle, die jeweils mit 

einem eigenen Schlüssel symmetrisch verschlüsselt werden. Anschließend wird jeweils 

das öffentliche Zertifikat der Vertrauensstelle und Klinischen Landesregisterstelle benutzt, 

um den jeweiligen Schlüssel asymmetrisch zu verschlüsseln. Zur Entschlüsselung muss 

bei der Vertrauensstelle und der Klinischen Landesregisterstelle jeweils deren privater 

Schlüssel abgelegt sein. 

Im Hinblick auf die hohe Qualität der Daten, die zur Erfüllung der Aufgaben des Registers 

unerlässlich ist, müssen dabei zum Ausschluss von Doppelmeldungen und falschen Zu-

ordnungen z.B. von Wiederholungsmeldungen zum Verlauf einer Krebskrankheit diese 

Daten von den Ärzten zunächst personenbezogen übermittelt werden. Zum Schutz der 

Daten vor unerlaubtem Zugriff erfolgt diese Übermittlung zusätzlich mit einer „Transport-

verschlüsselung“.   

In der Vertrauensstelle, der ersten Anlaufstelle im Krebsregister, wird die Transportver-

schlüsselung aufgehoben und der personenbezogene Anteil der übermittelten Daten, d.h. 

der Name, die Adresse und andere persönliche Angaben mit dem privaten Schlüssel der 

Vertrauensstelle entschlüsselt und diese durch „Kontrollnummern“ ersetzt, so dass ein 

Erkennen der gemeldeten Person nicht mehr möglich ist. Die medizinischen Daten blei-

ben während des gesamten Vorganges weiterhin verschlüsselt. Die Vertrauensstelle ist 

daher zu keinem Zeitpunkt in der Lage, zu den ihr sichtbaren personenbezogenen Daten 

Einblick in die medizinischen Daten zu nehmen. 

Erst nach der Weiterleitung der Daten (wiederum transportverschlüsselt) und Eingang in 

der Klinischen Landesregisterstelle wird die Verschlüsselung der medizinischen Daten mit 

dem privaten Schlüssel der Klinischen Landesregisterstelle aufgehoben. Da die personen-

bezogenen Daten aber bereits in der Vertrauensstelle abgetrennt und durch Kontroll- 
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nummern ersetzt wurden, ist der Klinischen Landesregisterstelle kein Einblick in die den 

medizinischen Daten korrespondierenden personenbezogenen Daten möglich. Dasselbe 

trifft für das Epidemiologische Krebsregister zu, an das die verarbeiteten Daten anschlie-

ßend weitergeleitet werden.   

Die personenbezogenen Daten werden also nur bei der Vertrauensstelle, die medizini-

schen Daten nur bei der Klinischen Landesregisterstelle und dem Epidemiologischen 

Krebsregister aufbewahrt. Zugriff auf die gespeicherten verschlüsselten Daten haben 

ausschließlich die Mitarbeiter des jeweiligen Registerteils. Außenstehende erhalten keinen 

Zugriff. Werden Daten für Maßnahmen der Qualitätssicherung oder zu Forschungszwe-

cken herausgegeben, geschieht dies entweder in Form von Auswertungen, d.h. aggre-

giert, oder vollständig anonymisiert. Rückschlüsse auf die Identität von Personen sind so 

nicht möglich. Machen Forschungsvorhaben die Herausgabe personenbezogener Angaben 

erforderlich, werden die betreffenden Personen zuvor um schriftliche Zustimmung gebe-

ten.  

METHODEN DER MELDUNGSVERARBEITUNG 

Bei der Bearbeitung der Daten innerhalb des Registers gibt es verschiedene Verfahren, 

mit denen die Zusammenführung mehrerer Meldungen zu ein und derselben Krebser-

krankung gewährleistet wird. Personenbezogene Daten z.B. Namen, mit denen die Zu-

sammengehörigkeit von Datensätzen erkannt werden könnte, stehen nach der bereits 

erwähnten Pseudonymisierung in der Vertrauensstelle nicht mehr zur Verfügung. 

Diese Verfahren werden im Folgenden näher erläutert. 

RECORD LINKAGE 

Das in der Klinischen Landesregisterstelle durchgeführte Record Linkage ist ein halbau-

tomatisches, stochastisches Verfahren und dient der Entscheidungsfindung, ob eine ein-

gegangene Meldung einem bereits vorhandenen Patienten zuzuweisen ist, oder ob es sich 

um eine Meldung zu einem neuen Patienten handelt. Im Rahmen der Durchführung des 

Record Linkage werden zusätzlich zur Kontrollnummer noch weitere Merkmale (Ge-

schlecht, Geburtsjahr und –monat) berücksichtigt. Es gibt jedoch auch Fälle, bei denen 

das Ergebnis des Record Linkage nicht eindeutig ist. Dann kann die Patientenzuordnung 

anhand eines an die Vertrauensstelle weiterzuleitenden Doppelverdacht-Vorgangs erfol-

gen. Mit diesem Vorgehen wurden die Empfehlungen aus dem „Manual der epidemiologi-

schen Krebsregister“ umgesetzt. Allerdings können mit dieser Methode mit geringer Häu-

figkeit Homonymfehler (Datensätze werden zusammengeführt, obwohl sie zu verschiede- 
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nen Personen gehören) und Synonymfehler (Datensätze werden nicht zusammengeführt, 

obwohl sie zu einer Person gehören) entstehen. 

„BEST-OF“-GENERIERUNG 

Der „Best-Of“ stellt die beste Tumorinformation zu einem Primärtumor und zu einem Pa-

tienten zusammen. Zu einem Patienten können eine oder mehrere Meldungen zu einem 

oder mehreren Primärtumoren vorliegen. Im ersten Schritt wird daher eine Primärtumor-

analyse durchgeführt. Anhand dieser Primärtumoranalyse kann nach spezifischen Regeln 

bezüglich ICD-Code und Histologieschlüssel entschieden werden, ob zwei Diagnosen mit 

unterschiedlichen Angaben zu ein und derselben oder zu zwei getrennten Tumorerkran-

kungen zuzuordnen sind. So kann ermittelt werden, an welchen Primärtumoren der Pa-

tient leidet. Es werden dann alle Meldungen des Patienten den ermittelten Primärtumoren 

zugeordnet. Im nächsten Schritt wird aus der Menge aller Meldungen zu einem Primär-

tumor nach festgelegten Regeln die beste Tumorinformation zusammengestellt. Sollte zu 

einem Patienten nur eine Meldung bezüglich eines Karzinoms vorhanden sein, stellt diese 

Meldung automatisch die beste Tumorinformation dar. Zur Ermittlung des „Best-Of“ sor-

tiert das System zuerst alle Meldungen eines Primärtumors nach bestimmten Kriterien 

und übernimmt dann aus der ersten Meldung alle Informationen für den „Best-Of“. Bei 

jeder weiteren Meldung wird entschieden, ob es Informationen gibt, die besser sind. 

Wenn ja, werden diese im „Best-Of“ ersetzt. Wurden alle Meldungen eines Primärtumors 

durchlaufen, ist der „Best-Of“ fertig ermittelt. Der „Best-Of“ wird immer dann neu be-

rechnet, wenn: 

• Eine neue Meldung zum Patient hinzukommt.  

• Eine Meldung aktualisiert oder korrigiert wird.  

• Eine Meldung gelöscht wird.  

In diesen Fällen wird für alle Meldungen des betreffenden Patienten erneut eine Primär-

tumoranalyse durchgeführt und der „Best-Of“ neu generiert.  

VITALSTATUSABGLEICH 

Ein wesentlicher Qualitätsindikator für die onkologische Versorgung ist die Überlebenszeit 

der Patienten. Da häufig Patienten nicht in der Obhut ein und derselben Einrichtung blei-

ben, ist das Ergebnis der jeweiligen Therapie entsprechend häufig unbekannt. Zumindest 

hinsichtlich der Frage, ob die betreffenden Personen noch am Leben oder mittlerweile 

verstorben sind, ist es möglich, über die Einwohnermeldeamtsdaten Auskunft zu erlan-

gen. 
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Hierzu werden einmal jährlich Abgleiche mit den betreffenden Datenbeständen der Ein-

wohnermelderegister durchgeführt. Das Krebsregister erhält von den Meldebehörden 

Auskunft darüber, wer in dem betreffenden Kalenderjahr verstorben und wer aus Baden-

Württemberg weggezogen ist. Das Register kann dann feststellen, wer davon im Register 

als Patient gemeldet ist und dessen Daten aktualisieren. Bei Verstorbenen kommt durch 

einen weiteren jährlichen Abgleich mit den Gesundheitsämtern die Information hinzu, an 

welcher Todesursache die Personen verstorben sind. Ein Nachteil des Verfahrens ist, dass 

die Auskünfte nur für Einwohner Baden-Württembergs zur Verfügung stehen, nicht aber 

für Patienten mit Wohnort in anderen Bundesländern. Das beeinträchtigt die Qualitätssi-

cherung nicht unerheblich. 

DATENMIGRATION AUS DEM ALTEN KREBSREGISTER 

Die Daten des ersten Epidemiologischen Krebsregisters Baden-Württemberg (1994 -

2004) stehen dem jetzigen Epidemiologischen Krebsregister zur Verfügung. Derzeit wird 

überprüft, ob es technisch möglich ist, diese Daten in das jetzige Epidemiologische 

Krebsregister zu übernehmen.  

BEHANDLUNGSDATENRÜCKMELDUNG 

Über das Melderportal hat jeder Melder die Möglichkeit, den in der Klinischen Landesre-

gisterstelle vorliegenden „Best-of“-Datensatz zu seinen gemeldeten Patienten einzuse-

hen. Dabei sind alle dokumentierten Informationen zu diesem Patienten sichtbar, d.h. 

auch Informationen (z.B. Therapiemaßnahmen, Vitalstatus), die über andere Quellen an 

das Krebsregister gemeldet wurden. Die Anonymisierung anderer Quellen wird dabei si-

chergestellt. 

WEITERLEITUNG VON DATEN AN DAS RKI 

Einmal jährlich werden vom Epidemiologischen Krebsregister die Neuerkrankungszahlen 

bezüglich der Bevölkerung Baden-Württembergs aus dem vorausgegangenen Jahr an das 

am Robert Koch-Institut in Berlin angesiedelte Zentrum für Krebsregisterdaten (ZfKD) 

übermittelt. Hier werden die Daten aller Landeskrebsregister gemäß Bundeskrebsregis-

terdatengesetz (BKRG) auf Bundesebene zusammengeführt, qualitätsgeprüft, ausgewer-

tet, bewertet und die Ergebnisse in Zusammenarbeit mit den Krebsregistern regelmäßig 

publiziert. Die hieraus resultierende Broschüre „Krebs in Deutschland“ erscheint alle zwei 

Jahre anlässlich des im zweijährigen Turnus stattfindenden Deutschen Krebskongresses. 

Sie enthält die wichtigsten Kennzahlen zur Häufigkeit von Krebserkrankungen in 

Deutschland für die betreffenden Jahre sowie Trendanalysen für den gesamten Zeitraum 

seit 1980 und steht im Internet zum Herunterladen zur Verfügung. 
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UNTERSTÜTZUNG WISSENSCHAFTLICHER VORHABEN 

Eine wichtige Aufgabe des Krebsregisters ist die Unterstützung epidemiologischer For-

schung zu den Ursachen der Krebskrankheiten, ihrer Prävention und Früherkennung oder 

ihrer Behandlung. Wissenschaftler, die Daten des Krebsregisters in Anspruch nehmen 

wollen, stellen hierzu einen Antrag an das Epidemiologische Krebsregister, in dem die 

Ziele und die geplante Durchführung des Vorhabens sowie die Art der gewünschten Un-

terstützung durch das Register dargelegt sind. Dem Schreiben sollte bereits ein Votum 

der jeweils zuständigen Ethikkommission hinsichtlich der Zulässigkeit des Vorhabens als 

solches beigefügt sein. Das Epidemiologische Krebsregister beurteilt die Verfügbarkeit 

der erforderlichen Daten sowie die technischen und – in Abstimmung mit dem zuständi-

gen Ministerium – auch rechtlichen Möglichkeiten ihrer Bereitstellung und unterbreitet 

gegebenenfalls die von ihm geplante Unterstützung des betreffenden Vorhabens der für 

das Epidemiologische Krebsregister zuständigen Ethikkommission. Nur auf der Grundlage 

eines derartigen Votums kann eine Datenweitergabe erfolgen.   

UNTERSTÜTZUNG DER QUALITÄTSSICHERUNG DES MAM-

MOGRAPHIE-SCREENING PROGRAMMS 

Eine weitere im Gesetz explizit festgelegte Aufgabe des Registers ist die Unterstützung 

der Qualitätssicherung des in Deutschland in den Jahren 2005-2007 neu eingerichteten 

organisierten Mammographie-Screening Programms. Ein wichtiger Indikator der Qualität 

des Programms ist die Rate der sogenannten „Intervallkarzinome“, die möglichst niedrig 

sein soll. Intervallkarzinome sind Krebsfälle, die unter den Screeningteilnehmerinnen auf-

treten, aber nicht bei den Screeninguntersuchungen selbst entdeckt, sondern außerhalb 

des Screenings aufgrund neu auftretender Symptome und eines damit zusammenhän-

genden Arztbesuches diagnostiziert werden. Dem Screeningprogramm selbst werden sie 

dadurch nicht bekannt und können nur identifiziert werden, wenn regelmäßig die Daten 

der Screeningteilnehmerinnen mit denjenigen des Krebsregisters abgeglichen werden. Im 

Hinblick auf den Datenschutz wurden ausgeklügelte Übermittlungswege festgelegt, um 

einen zuverlässigen Datenfluss zu gewährleisten, ohne dass personenbezogen Daten 

übermittelt werden müssen. Auch hierbei spielen die in den Krebsregistern verwendeten 

Kontrollnummern zur Pseudonymisierung der Daten, nicht nur auf Seiten des Krebsregis-

ters, sondern auch auf Seiten des Screeningprogramms, eine zentrale Rolle. Diese Vor-

gehensweise wurde allerdings erst in den letzten Jahren ausgearbeitet und stimmt daher 

nicht mit dem im Landeskrebsregistergesetz aus dem Jahr 2006 beschriebenen Verfahren 

überein. Das Gesetz bedarf also an dieser Stelle zur Regelung der Umsetzbarkeit des Auf-

trages an das Register einer Novellierung.  
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Es ist unmittelbar einleuchtend, dass das Krebsregister Intervallkarzinome nur zuverläs-

sig identifizieren kann, wenn auch wirklich jeder einzelne Erkrankungsfall gemeldet und 

im Register erfasst wurde. Die Qualitätssicherung des Screeningprogramms ist hinsich-

tlich dieses Qualitätsindikators nur so gut wie das Krebsregister, das ihm zuarbeitet. Der 

von den Krebsregistern angestrebte möglichst vollzählige Erfassungsgrad bezieht sich in 

diesem Zusammenhang also nicht lediglich auf die Zuverlässigkeit der statistischen 

Schätzung der wahren Krebshäufigkeiten im Land, sondern auf die zuverlässige Identifi-

zierbarkeit individueller Erkrankungsfälle, bei denen jeder einzelne von Bedeutung ist. 

LÄNDERÜBERGREIFENDER DATENABGLEICH 

Die Meldepflicht bezieht sich auf alle Neuerkrankungsfälle, die die weiter vorne beschrie-

benen Einschlusskriterien erfüllen (s. S. 14), unabhängig vom Wohnort der betreffenden 

Patienten. Das bedeutet, dass dem Krebsregister Baden-Württemberg auch Patienten 

gemeldet werden, die ihren Wohnsitz in anderen Bundesländern oder im Ausland haben. 

Für die Qualitätssicherung, der die Klinische Landesregisterstelle zuarbeitet, ist es auch 

unerheblich, woher die Patienten kommen; die Qualität muss für alle gleich sein. 

Für die Beschreibung der „Krebslandschaft“ in Baden-Württemberg, die vom Epidemiolo-

gischen Krebsregister vorgenommen wird, ist allerdings eine Differenzierung erforderlich. 

Entscheidend ist der Hauptwohnsitz der jeweiligen Patienten zum Zeitpunkt der Erstdiag-

nose der Erkrankung. Da der analoge Vorgang mehr oder weniger umfangreich auch in 

allen anderen Landeskrebsregistern auftreten kann – sie können Meldungen über Krebs-

erkrankungen von Patienten mit Hauptwohnsitz in Baden-Württemberg erhalten, wenn 

deren Behandlung in dessen Einzugsbereich stattgefunden hat – müssen die betreffenden 

Daten von den Landeskrebsregistern untereinander ausgetauscht werden. Hierzu über-

mittelt das Epidemiologische Krebsregister den anderen Krebsregistern die hierzulande 

eingetroffenen Meldungen aus deren Einzugsbereich und nimmt von ihnen im Gegenzug 

die entsprechenden Meldungen aus deren Datenbestand entgegen. Anschließend werden 

die Daten der Patienten mit Hauptwohnsitz außerhalb Baden-Württembergs im Epidemio-

logischen Krebsregister gelöscht (nicht in der Klinischen Landesregisterstelle, weil sie für 

deren Auswertungen bleibend wichtig sind). Erst nach diesem länderübergreifenden Da-

tenaustausch ist der Datenbestand des Epidemiologischen Krebsregisters dazu vorberei-

tet, die „Krebslandschaft“ Baden-Württembergs adäquat zu beschreiben.     

Gegenwärtig ist dieser Austausch im Landeskrebsregistergesetz allerdings noch nicht an-

gemessen geregelt, so dass er noch nicht praktiziert werden kann und erst im Rahmen 

der erwähnten Gesetzesnovellierung beschrieben werden muss.  
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STUFENWEISER AUFBAU DES LANDESKREBSREGISTERS 
BADEN-WÜRTTEMBERG 

Die Einbeziehung aller Ärzte, Zahnärzte sowie Pathologen des Landes in die Meldepflicht 

erfolgte im Rahmen eines Dreistufenplans.  

In der ersten Aufbaustufe wurden mit Stichtag 1. Januar 2009 die vier Tumorzentren und 

12 Onkologischen Schwerpunkte des Landes als Melder an das Krebsregister angebun-

den. Der tatsächliche Meldebetrieb war ab 1. August 2009 technisch möglich.  

Die zweite Aufbaustufe betraf alle Krankenhäuser und pathologischen Einrichtungen, die 

nicht einem Tumorzentrum oder einem Onkologischen Schwerpunkt angeschlossen sind. 

Für sie begann die Meldepflicht zum 1. Juli 2011. 

In der dritten Aufbaustufe wurden ab Oktober 2011 alle Vertrags- und Privatärzte, d.h. 

alle nicht durch die ersten beiden Aufbaustufen erfassten Ärzte und Zahnärzte des Lan-

des, in die Meldepflicht einbezogen.  

Dieser stufenweise Aufbau hat die in der Einleitung erwähnte Konsequenz, dass das Re-

gister in den ersten Jahren seines Aufbaus noch keinen vollzähligen Erfassungsgrad errei-

chen konnte, und im Zentrum dieses Berichtes daher Aspekte des Auflaufens der ersten 

Daten im Register und ihrer Eigenschaften stehen. 

Ein wichtiger Hintergrund des Stufenkonzeptes war die Tatsache, dass auf der einen Sei-

te die elektronische Meldung seitens der Melder möglichst effizient unter Vermeidung von 

Mehrfacheingaben gestaltet werden sollte, aber auf der anderen Seite die technischen 

Voraussetzungen der Melder hierfür sehr unterschiedlich sind. Es war daher naheliegend, 

deren Anbindung schrittweise mit jeweils gründlicher Vorbereitung vorzunehmen.  

Hierzu wurden von Seiten des für den Registeraufbau eigens eingesetzten professionellen 

Projektmanagements (Firma IT-Choice, Karlsruhe) in Zusammenarbeit mit der Ver-

trauensstelle zunächst Kontakt mit den Tumorzentren und Onkologischen Schwerpunk-

ten, später mit den Krankenhäusern und pathologischen Einrichtungen und schließlich 

mit niedergelassenen Ärzten aufgenommen, um die verwendeten Tumordokumentations-

systeme, Krankenhausinformationssysteme, QS-Systeme und Pathologieinformationssys-

teme sowie nutzbaren Systeme der strukturierten Datenübernahme abzufragen. Auf die-

ser Grundlage wurden Schnittstellen für die betreffenden Systeme bereitgestellt (siehe 

unten).    

Vor Beginn der ersten Aufbaustufe wurde im Jahr 2008 an den Standorten der Tumozen-

tren und des Onkologischen Schwerpunktes Stuttgart Informationsveranstaltungen abge- 
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halten, auf denen die Melder über das Konzept des neuen Krebsregisters sowie die tech-

nischen Vorgehensweisen der Registrierung informiert wurden.  

Analog wurden hinsichtlich der Melder der Stufe 2 im Frühjahr 2011 an denselben Stan-

dorten entsprechende Veranstaltungen angeboten. Auf Einzelheiten wird in späteren Be-

richten eingegangen werden. 

Parallel wurde in Artikeln für das Ärzteblatt Baden-Württemberg über den Neuaufbau des 

Krebsregisters informiert und die stufenweise Einbindung der drei Meldergruppen in die 

Meldepflicht angekündigt (Wuthe und Walker 2006, Becker et al. 2010, Grünupp 2011). 

Grundsätzlich ist erster Ansprechpartner für Melderanfragen zunächst die Vertrauensstel-

le. Hier werden schwerpunktmäßig alle organisatorischen Fragen zur Registrierung und 

technischen Anbindung beantwortet. Inhaltlich-medizinische Fragen zur Dokumentation 

werden überwiegend von der Klinischen Registerstelle und dem Epidemiologischen Krebs-

register beantwortet (Kontakte siehe Anhang). Häufig gestellte Fragen, Hinweise zur Do-

kumentation und dem Meldeverfahren werden auf der Webseite veröffentlicht und regel-

mäßig aktualisiert und erweitert. Ein elektronischer Rundbrief unterstützt die Kommuni-

kation zwischen Meldern und dem Krebsregister. 

VERWENDETE SOFT- UND HARDWARE  

Im Krebsregister Baden-Württemberg wird ein eigens für die rein elektronische Meldung 

und deren Bearbeitung in drei Registerteilen geschaffenes Datenverarbeitungssystem 

(„TRISTAN“) eingesetzt. Das System wurde von der Firma IT-Choice, Karlsruhe, in Zu-

sammenarbeit mit dem Krebsregister in den Jahren 2007-2008 konzipiert und in den Jah-

ren 2008-2009 realisiert und implementiert. Die in den Registerteilen unterschiedlichen 

Aufgaben werden durch individuell aktivierte Funktionalitäten der Software abgebildet. 

Damit wird allen Gesetzes- und Datenschutzanforderungen Rechnung getragen. Kern 

dieser Anwendung ist jeweils eine Oracle-Datenbank. Diese läuft auf eigenen Servern, die 

in einem separaten Netzwerk bei der jeweiligen Trägereinrichtung der Registerteile auf-

gestellt sind. 

Wie bereits mehrfach erwähnt, werden alle Meldungen über das sogenannte Melderpor-

tal, das technisch bei der Vertrauensstelle angesiedelt ist, an das Register übermittelt. 

Der Zugang zum Melderportal erfolgt über das Internet und kann über die Webseite des 

Krebsregisters aufgerufen werden. Die erforderlichen technischen Voraussetzungen für 

den Zugang sind relativ gering: benötigt werden Zugang zum Internet, ein Browser und 

eine aktuelle Java-Laufzeitumgebung.  
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ELEKTRONISCHES MELDEVERFAHREN  

Die Mechanismen, wie die elektronische Meldung durchgeführt werden kann, können in 

der folgenden Weise kategorisiert werden: 

• Nutzung eines Tumordokumentationssystems (TDS) 

• Nutzung einer QS-Anwendung 

• Nutzung eines Pathologie-Informationssystems (PAIS) 

• Nutzung der KV-Abrechnungsdatei  

• Nutzung von MaSc (Software des Mammographie-Screening Programms) 

• manuelle Eingabe von Meldungen im Erfassungsmodul des Melderportals 

Wie oben erwähnt, wurden für die Anbindung der verwendeten Systeme Schnittstellen 

vorbereitet, die in der folgenden Tabelle zusammengestellt sind. 

Aktuell verfügbare Schnittstellen zum Krebsregister Baden-Württemberg 

(Stand: 15. November 2011) 

Tumordokumentations-

system (TDS) 
QS-Anwendung 

Pathologisches Informa-

tionssystem (PAIS) 

• Alcedis * 

• Credos 

• GTDS 

• Kraztur 

• Mados,Koredos,  

Prodos 

• ODSeasy 

• Odok 

• OnkoManager 

• Onkomedia 

• QuaDoSta * 

 

• GeDoWin 

• IFU 

• iMedOne 

• IQ-H 

• Lorenzo 

• MCC 

• Oplus 

• Orbis * 

• QS-Med 

• Unitrend 

 

• ElShist 

• db-open 

• dc-pathos 

• PAS 

• PAS.net 

• Patho 

• PathoPro 

• Patsy ** 

 

* Schnittstellen werden aktuell entwickelt 

** Schnittstelle wird erwogen 

Melder, für deren Datenverarbeitungssysteme keine Schnittstellen verfügbar sind oder 

die diese nicht in Anspruch nehmen wollen, können ihre Daten manuell über die Erfas-

sungsanwendung eingeben und übermitteln.   
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In den Praxisverwaltungssystemen (PVS) der niedergelassenen Ärzte werden die Daten 

nicht strukturiert erhoben, so dass eine Übermittlung via Schnittstelle nicht möglich ist. 

Um den Meldungsaufwand dennoch zu verringern, wird im Melderportal eine Nutzung der 

Abrechnungsdatei angeboten. Wichtig ist zu beachten, dass diese nicht ans Krebsregister 

übertragen wird, sondern lediglich auf dem Rechner des betreffenden Arztes nach Tumor-

fällen durchsucht und zur Vorbereitung einer Meldung verwendet wird. Der genaue Me-

chanismus wird bei der Anmeldung zur Meldung von der Vertrauensstelle mitgeteilt.   

Im Melderportal besteht für TDS-, PAIS-, QS- und MaSc Anwender die Möglichkeit, vor 

der Übermittlung der Daten zunächst testweise einen „Prüflauf“ vorzunehmen, in dem 

diejenigen Prüfungen an den Daten erfolgen, wie sie bei der tatsächlichen Datenübermitt-

lung später stattfinden. Fehler können dadurch im Vorfeld der Meldung erkannt und be-

reinigt werden. Der Prüflauf ist aber nicht zwingend.  

AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG,  

BONUS UND ANSCHUBFINANZIERUNG 

Alle Melder erhalten für gültige Meldungen eine vom Land finanzierte Aufwandsentschä-

digung, die gestaffelt ist nach Art der Meldung, und die bei hochwertigen Diagnosemel-

dungen sowie bei Verlaufsmeldungen mit einem zusätzlichen Qualitätsbonus versehen 

werden kann. Bei Meldern der Stufe 2 sind außerdem eine Anschubfinanzierung und Boni 

für frühzeitige Meldungen gleich nach Beginn der Meldepflicht vorgesehen.  

Aufwandsentschädigung 

Jede neue plausible und vollständige Meldung, die von der Vertrauensstelle und der Klini-

schen Landesregisterstelle angenommen wurde, wird durch eine Aufwandsentschädigung 

entgolten. Die Höhe der Aufwandsentschädigung ist abhängig von der Meldergruppe, 

Meldungsart und der Meldungsqualität. Die Aufwandsentschädigung wird quartalsweise 

ausbezahlt. 

Aufwandsentschädigung im Überblick 

Meldungsart 
Grund-
vergütung 
aller Stufen 

Qualitätsbonus 
Stufe 1+2 

Qualitätsbonus 
Stufe 3 

Tumordiagnose 2,00€ 1,50€ 1,00€ 

Therapie 1,00€   

Verlaufsmeldung 1,00€  1,00€ 

Abschließende Verlaufsmeldung 1,00€   

Erste Pathologenmeldung pro Patient 1,00€   

Jede weitere Pathologenmeldung 0,50€   
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Boni 

Qualitätsbonus 

Bei einer Diagnosemeldung kann für Melder der ersten und zweiten Stufe (ausgenommen 

sind pathologische Einrichtungen) zusätzlich ein Qualitätsbonus von 1,50€ erreicht wer-

den, wenn die folgenden Qualitätsparameter erfüllt sind: 

• Der Eingang der Meldung liegt nicht mehr als 4 Monate nach dem Diagnosemonat.  

• Eine Diagnose (ICD-10) wurde angegeben.  

• Eine Lokalisation (ICD-O-3) wurde angegeben.  

 Bei TZ, OSP und Kliniken:  

• Eine spezifische Histologie (ICD-O-3) wurde angegeben. Folgende unspezifische 
Histologien führen nicht zur Erlangung des Qualitätsbonus: M8000/0-2, /6 und /9 
Neoplasie, M8001/0-3 Tumorzellen.  

• Die Tumorausbreitung wurde bei den anatomischen Bezirken (nach ICD-O-3), bei 
denen die TNM-Klassifikation gilt, mit cTNM oder pTNM angegeben. Der Qualitäts-
bonus wird nicht gewährt bei Angabe eines unvollständigen TNM oder bei Angabe 
von TX (X = kann nicht beurteilt werden). 

oder 

• Es wurde eine bei bestimmten Tumorentitäten andere, anwendbare Klassifikation 
angegeben. 

In der dritten Stufe wird für die Diagnosemeldung ein Qulitätsbonus von 1,00€ erlangt, 

wenn eine spezifische Histologie nach ICD-O angegeben wird (außer bei 8000, 8001, 

8010). Bei der Verlaufsmeldung kann ein zusätzlicher Bonus von 1,00€ erreicht werden, 

wenn die Meldungsübermittlung innerhalb von 4 Monaten nach Untersuchung erfolgt und 

eine der drei folgenden Angaben gemacht wird: (1) ein spezifisches Tumorgeschehen 

(alle außer X und E), (2) ein vollständiger TNM, (3) eine neue und erstmals aufgetretene 

Metastase.  

Für eine Pathologiemeldung pro Erkrankung und Patient beträgt die Aufwandsentschädi-

gung 1€, für jede weitere Pathologiemeldung 0,50€. Doppelmeldungen werden nicht ho-

noriert. 

Bonus für frühzeitige Meldung (Aufbaustufe II) 

Neben den jeweiligen Aufwandsentschädigungen und der Anschubfinanzierung wurde für 

Diagnose- oder Befundmeldungen mit Erstdiagnosedatum zwischen dem 01.01.2011 und 

dem 30.06.2011 zusätzlich ein Bonus von 2€ für frühzeitige Meldungen gewährt, wenn 

die Meldung bis zum 30.09.2011 im Krebsregister eingegangen war. 
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Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über Aufwandsentschädigung, Bonus für früh-

zeitiges Melden und Anschubfinanzierung in Abhängigkeit vom Erstdiagnosedatum.  

Diagnosedatum 
Aufwandsent-

schädigung 

Bonus für frühzei-

tige Meldung 1) 

Anschubfinanzierung 
2) 

vor dem 01.01.2009 nein nein nein 

01.01.2009 -

31.12.2010 
ja nein nein 

01.01.2011 - 

30.06.2011 
ja ja ja 

ab 01.07.2011 ja nein ja 

1)  Bonus für frühzeitige Meldung: 2€ pro Diagnose- oder Befundmeldung, die bis zum 

30.09.2011 im Krebsregister eingehen.  

2)  Anschubfinanzierung: 4€ pro Diagnose- oder Befundmeldung für die ersten 500 Mel-

dungen bei Einsatz eines Tumordokumentationssystems (TDS), Pathologieinformations-

system (PAIS) oder einer QS-Anwendung. 

Anschubfinanzierung (Aufbaustufe II) 

Neben der Aufwandsentschädigung bekommt jeder Melder der zweiten Stufe für die ers-

ten 500 Diagnose- oder Befundmeldungen mit Erstdiagnosedatum ab dem 01.01.2011 

einen Zuschlag zur Anschubfinanzierung in Höhe von 4€ bei Einsatz eines Tumordoku-

mentationssystems (TDS), Pathologieinformationssystem (PAIS) oder einer QS-Anwen-

dung. Die Anschubfinanzierung wird gezahlt, wenn eine eigene Melder-ID verwendet wird 

und es sich bei dem Melder um einen eigenen Krankenhausstandort handelt. Pro Kran-

kenhaus wird die Anschubfinanzierung nur einmal ausgezahlt, also auch dann nur einmal, 

wenn das Krankenhaus über mehrere Melder-IDs verfügt und unterschiedliche Software-

Systeme nutzt. 
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ERGEBNISSE 

An dieser Stelle soll noch einmal betont werden, dass die hier dargestellten Ergebnisse 

sich auf das Kalenderjahr 2009 beziehen, in dem nur die Tumorzentren und Onkologi-

schen Schwerpunkte in die Meldepflicht einbezogen waren, und auch für diese der Melde-

betrieb erst anlief. Die Daten sind daher weder flächendeckend noch vollzählig und liefern 

somit auch kein Bild der „Krebslandschaft“ in Baden-Württemberg. Sie werden hier prä-

sentiert, um die Funktionsfähigkeit des Registers und das Anlaufen des Meldebetriebs zu 

illustrieren. Wenn nicht anders vermerkt, beziehen sich die Daten auf die bis zum 

30.06.2011 gemeldeten Krebsneuerkrankungen des Jahres 2009, die ihren Hauptwohn-

sitz in Baden-Württemberg haben. Zunächst wird aber kurz auf die Entwicklung des Mel-

debetriebs selbst eingegangen. 

MELDEBETRIEB  

Bis Ende des Jahres 2010 haben die zum damaligen Zeitpunkt bestehenden 4 Tumor-

zentren und 12 Onkologischen Schwerpunkte den Meldebetrieb aufgenommen, einige mit 

mehreren Meldern pro Zentrum. Das Tumorzentrum in Mannheim ist seit 2011 eigens-

tändig aktiv. Zudem war auch ein Melder der weiteren Aufbaustufe freiwillig aktiv. 

 

Abb. 4  Anzahl aktiver Melder nach Quartal seit Beginn des Meldebetriebs 
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TUMORMELDUNGEN 

Im Epidemiologischen Krebsregister werden 3 Meldungstypen unterschieden: Diagnose-, 

Therapie- und abschließende Verlaufsmeldungen. Bis zum 30.06.2011 lagen insgesamt 

147.767 Meldungen vor. Die folgende Graphik zeigt die Entwicklung der Meldungseingän-

ge im Epidemiologischen Krebsregister über die Quartale.  

 

Abb. 5  Meldungseingänge (Diagnose-, Therapie-, abschließende Verlaufsmel-

dungen) pro Quartal im Epidemiologischen Krebsregister 

Für die Diagnosejahre 2009 und 2010 wurden bis jetzt insgesamt 29.272 (2009) bzw. 

22.440 (2010) Neuerkrankungen gemeldet.

 

Abb. 6  Gesamtanzahl aller Diagnosemeldungen pro Quartal 
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Die graphische Darstellung der eingegangenen Diagnosemeldungen lässt darauf schlie-

ßen, dass die Meldungseingänge für das Diagnosejahr 2010 noch nicht abgeschlossen 

sind. Dies ist nicht ungewöhnlich und einer der Gründe dafür, dass Berichte aus dem 

Krebsregister auch künftig erst mit einiger Verzögerung nach dem betreffenden Berichts-

jahr erscheinen werden.  

Die folgenden Zahlen zur Verteilung der Tumorerkrankungen beziehen sich daher nur auf 

den Diagnosezeitraum 2009.  

 

Abb. 7  Diagnosemeldungen nach Wohnsitz pro Jahr 

Krebsneuerkrankungen 
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Neuerkrankungen, wobei in dem dargestellten Jahr, wie bereits erläutert, nur die Tumor-

zentren und Onkologischen Schwerpunkte der Meldepflicht unterlagen. 

Krebsart ICD-10 Männlich Weiblich Insgesamt 

  Anzahl % # Anzahl % # Anzahl % # 

Mundhöhle 

/Rachen 
C00-14 449 2,18 138 0,67 587 2,86 

Speiseröhre C15 225 1,09 58 0,28 283 1,38 

Magen C16 359 1,75 180 0,88 539 2,62 

Kolon/Rektum C18-21 1.379 6,71 1.009 4,91 2.388 11,62 

Pankreas C25 325 1,58 321 1,56 646 3,14 

Kehlkopf C32 161 0,78 23 0,11 184 0,90 

Lunge C33-34 1.331 6,48 645 3,14 1.976 9,61 

Harnblase C67, 

D09.0, 

D41.4 

714 3,47 173 0,84 887 4,32 

Melanom C43 284 1,38 257 1,25 541 2,63 

Mamma C50 34 0,17 4.587 22,32 4.621 22,48 

Gebärmutterhals C53 0 0 168 0,82 168 0,82 

Gebärmutterkörper C54-55 0 0 494 2,40 494 2,40 

Eierstöcke C56 0 0 270 1,31 270 1,31 

Prostata C61 2.459 11,96 0 0 2.459 11,96 

Hoden C62 172 0,84 0 0 172 0,84 

Niere/Harnorgane C64-66, 

C68 
396 1,93 228 1,11 624 3,04 

Nervensystem C70-72 245 1,19 200 0,97 445 2,17 

Schilddrüse C73 66 0,32 166 0,81 232 1,13 

Morbus Hodgkin C81 59 0,29 79 0,38 138 0,67 

Non-Hodgkin-

Lymphome 

C82-85 336 1,63 292 1,42 628 3,06 

Leukämien C91-95 265 1,29 213 1,04 478 2,33 

Sonstige  1.017 4,95 776 3,78 1.793 8,72 

Insgesamt  10.276 50,00 10.277 50,00 20.553 *) 100,00 

Tabelle 1  Zahl der Krebsneuerkrankungen in Baden-Württemberg für das Diag-

 nosejahr 2009 

#) Prozent aller Krebsneuerkrankung in Baden-Württemberg (männlich & weiblich) 

 *)    bei einem Patient ist das Geschlecht unbekannt 
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Das folgende Histogramm zeigt die Altersverteilung der Krebsneuerkrankungen insge-

samt für Männer und Frauen. Es zeigt einen „Altersgipfel“ bei der Altersgruppe der 70-74 

Jährigen bei Männern und 65-69 Jährigen bei Frauen. Da hier absolute Zahlen dargestellt 

sind, kann diese Häufigkeitsverteilung aber nicht als Indikator für das Erkrankungsrisiko 

interpretiert werden. Tatsächlich ist die Einwohnerzahl in den höheren Altersgruppen sehr 

viel geringer als im mittleren und jüngeren Bereich, so dass eine bevölkerungsbezogene 

Auswertung eine stetig ansteigende Kurve zeigen würde.   

 

Abb. 8  Nach Geschlecht getrennte Häufigkeitsverteilung der Krebsneuerkran-

 kungen (absolute Zahlen) verteilt über die Altersklassen  

Männer 

Das ZfKD schätzte die Zahl der für Männer erwarteten Neudiagnosen auf 25.651 Fälle.  

Die dem Register gemeldeten 10.276 Neuerkrankungen stellen somit etwa 40% der er-

warteten Fälle dar. 

Die häufigste gemeldete Krebsdiagnose bei Männern war im Berichtsjahr 2009 Prostata-

krebs (n=2.459). Dies entspricht 24% der für Männer gemeldeten Krebsdiagnosen. Es 

folgen kolorektale Tumoren mit 1.379 Meldungen (13,4%). Lungenkrebs ist mit 1.331 

Meldungen die dritthäufigste gemeldete Krebsdiagnose (13%), jeweils bei Männern. 
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Abb. 9  Häufigkeit der verschiedenen Krebsdiagnosen bei Männern im Berichts-

jahr 2009 

Frauen 

Bei der geschätzten Zahl von 23.135 zu erwartenden Neuerkrankungsfällen bei Frauen 

stellen die insgesamt 10.277 gemeldeten Fälle somit knapp 44% der erwarteten Fallzah-

len dar. 

Die häufigste gemeldete Krebsart bei Frauen war im Berichtsjahr 2009 Brustkrebs 

(n=4.587). Dieses entspricht 44,6% der für Frauen gemeldeten Krebsdiagnosen. Es folgt 

Darmkrebs mit 1.009 Meldungen (9,8%) und Lungenkrebs mit 645 Meldungen als dritt-

häufigste gemeldete Krebsart (6,3%), jeweils bei Frauen.  
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Abb. 10  Häufigkeit der verschiedenen Krebsdiagnosen bei Frauen im Berichts-

  jahr 2009 

AUSGEWÄHLTE TUMORLOKALISATIONEN  

Im Folgenden werden Häufigkeiten einzelner Krebsarten für das erste Jahr des Register-

betriebs dargestellt. Wir beschränken uns in diesem Bericht auf die vier am häufigsten 

gemeldeten Krebsarten: Brust, Prostata, Darm und Lunge. Da das Epidemiologische 

Krebsregister sich noch im Aufbau befindet, sind die gesammelten Daten weder vollstän-

dig noch repräsentativ und werden deshalb nur in absoluten Zahlen und nicht bevölke-

rungsbezogen dargestellt.  
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Brustdrüse (C50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Häufigkeit 

Brustkrebs ist mit 4.587 gemeldeten Fällen die 

häufigste gemeldete Krebskrankheit bei Frauen und 

auch insgesamt. Die eingegangenen Meldungen 

entsprechen 56,6% der vom ZfKD geschätzten 

Fallzahlen (8.103 Fällen).  

Der Altersgipfel der Brustkrebsneudiagnosen liegt in 

der Altersgruppe der 65-69 Jährigen. 

Die gemeldeten Brustkrebsfälle bei Männern (n= 

34) wurden in diesem Kapitel nicht berücksichtigt. 
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Histologie (n=4.587) 

Histologie Anzahl Prozent 

Duktales Karzinom   3471       75,67% 

Lobuläres Karzinom 612  13,34% 

Invasives duktales und    106        2,31% 
lobuläres Karzinom                    
Medulläres Karzinom   20         0,44% 

M.Paget der Brust (invasiv) 8         0,17% 

Inflammatorisches Karzinom 8         0,17% 

Andere (Histologie spezifiziert) 207        4,51% 

Sonstige    155        3,38% 
 
 

 

Kommentar 

Im dargestellten Histogramm zur Stadieneinteilung 

bei Diagnose ist zu erkennen, dass etwa ein Drittel 

der neu-diagnostizierten Brustkrebsfälle in einem 

frühen Stadium festgestellt wurden. Da die 

Screeningeinheiten des im Jahr 2007 eingerich-

teten organisierten Mammographie-Screening 

Programms sowie die Brustzentren noch nicht alle 

in die Meldepflicht einbezogen waren, ist das 

bisher erfasste Datenmaterial möglicherweise 

erheblich verzerrt, und es wird interessant sein, 

die Veränderungen in den folgenden Berichts-

jahren zu verfolgen, wenn weitere Meldergruppen 

eingeschlossen werden.  
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Prostata (C61) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Häufigkeit 

Prostatakrebs ist mit 2.459 gemeldeten 

Fällen die bei weitem am häufigsten gemel-

dete Krebskrankheit bei Männern.  

Der Altersgipfel der Prostatakrebsneudiag-

nosen liegt in der Altersgruppe der 70-74 

Jährigen. 
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Anzahl der fehlenden Werte: T=243; N=265; M=287 
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Adenokarzinome 2317 94,23% 
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Kommentar 

Im dargestellten Histogramm zur Stadien-

einteilung bei Diagnose ist zu erkennen, dass 

ein Großteil der neu-diagnostizierten Prostata-

krebsfälle in einem frühen Stadium fest-

gestellt werden. Sowohl die auffällig hohe 

Fallzahl wie auch die Stadienverteilung deuten 

darauf hin, dass die Zahlen von der Inan-

spruchnahme des PSA-Tests als Früherken-

nungsuntersuchung beeinflusst sein könnten.  
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Kolorektale Tumoren (C18-C21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Häufigkeit 

Kolorektale Tumoren sind bei Männern und 

Frauen die jeweils zweithäufigste Diagno-

semeldung. Im Jahr 2009 wurden 2.388 

Fälle gemeldet (1.379 Männer, 1.009 Frau-

en). Bei beiden Geschlechtern liegt der Al-

tersgipfel in der Altersgruppe der 70-74 

Jährigen.    
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Histologie Anzahl Prozent 

Adenokarzinome 2206 92,38% 

Plattenepithelkarzinome  56   2,35% 

Neuroendokrine Karzinome 30   1,26% 
 
Andere (Histologie spezifiziert) 12   0,50% 
 
Sonstige 84   3,52% 

                    

 

Kommentar 

Die Zahl der gemeldeten Neudiagnosen an 

kolorektalen Tumoren ist deutlich niedriger 

als anhand der Schätzungen des RKI zu 

erwarten. Dies kann damit zusammen-

hängen, dass nur ein Teil der behandelnden 

Einrichtungen im Berichtsjahr von der 

Meldepflicht betroffen waren.  
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Lunge (C33-C34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Häufigkeit 

Für das Berichtsjahr wurden 1.976 Lungen-

krebsneuerkrankungen gemeldet (645 Frau-

en und 1.331 Männer).  

Bei beiden Geschlechtern liegt der Alters-

gipfel in der Altersgruppe der 65-69 Jähri-

gen. 
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Histologie   Anzahl Prozent 

Kleinzellige Karzinome (SCLC)     291      14,73% 

Nicht Kleinzellige Karzinome (NSCLC)   1484 75,10% 
 Adenokarzinome 760  
 Plattenepithelkarzinome 442  

Andere  282         
(Histologie spezifiziert)   

    
Sonstige 201 10,18% 

 

 

 

   
    

  
  

   
    

Kommentar 

Im dargestellten Histogramm zur Stadien-

einteilung bei Diagnose ist zu erkennen, 

dass ein Großteil der neu-diagnostizierten 

Lungenkrebsfälle in einem fortgeschrittenen 

Stadium festgestellt werden. Dies ist durch 

spät einsetzende Symptome sowie durch 

fehlende Früherkennungsmöglichkeiten zu 

erklären und hängt kaum mit selektivem 

Datenmaterial zusammen. 
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GELEISTETE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN UND BONI  

Bis zum 05.07.2011 wurden Aufwandsentschädigungen in einer Gesamthöhe von 

141.721,50€ ausgezahlt. In der folgenden Tabelle wird diese Summe in die verschiede-

nen Meldungsarten aufgeteilt. Es wird deutlich ersichtlich, dass die Anzahl der Meldungen 

und somit die Höhe der geleisteten Aufwandsentschädigungen stetig zunimmt.  

Meldungsart 

Höhe der 

Aufwands-

entschädi-

gung 

2009 2010 2011 * 
  

 €  €  € 

Tumordiagnose  2,00 EUR 3.768 7.536 21.906 43.812 28.402 56.804 

Tumordiagnose 

(Qualitätsbonus)  
1,50 EUR 2.577 3.866 5.409 8.114 5.959 8.939 

Therapie  1,00 EUR 3.392 3.392 26.811 26.811 44.517 44.517 

Verlauf  1,00 EUR 817 817 3.160 3.160 27.619 27.619 

Abschließende  

Verlaufsmeldung 

1,00 EUR 143 143 1.457 1.457 3.843 3.843 

Gesamthöhe der Aufwandsent-

schädigungen (€) 

15.754,00 83.354,00 141.722,00 

Tabelle 2  Aufwandsentschädigungen der Aufbaustufen I und II 

* Datenstand: 05.07.2011 

Weitere Aufwandsentschädigungen werden seit Mitte 2011 (Stufe II) für die erste Patho-

logenmeldung pro Patient (1,00€) sowie für jede weitere Pathologenmeldung 

(0,50€) ausgezahlt.   
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AUSKUNFTSERSUCHEN UND WIDERSPRÜCHE 

In der folgenden Tabelle werden die Anzahl der Auskunftsersuchen und Widersprüche 

dargestellt.  

Patienten haben das Recht auf Auskunft über die eingetragenen und gespeicherten An-

gaben zur eigenen Person. Dazu stellen die Patienten ein Auskunftsersuchen unter Anga-

be des anzuschreibenden Arztes bei der Vertrauensstelle. Die Auskunft darf nur über den 

meldenden Arzt erteilt werden.  

Die in der Tabelle aufgeführten Widersprüche beziehen sich nur auf nachträglich einge-

reichte Widersprüche. Sollen bereits gemeldete Daten gelöscht werden, muss der schrift-

liche Widerspruch unter Angabe der Patientendaten und des Melders mit Anschrift an die 

Vertrauensstelle übermittelt werden. Der Arzt wird über die erfolgte Löschung von der 

Vertrauensstelle schriftlich unterrichtet und hat die Löschbestätigung an seinen Patienten 

weiterzugeben. Patienten, die bei der Erstdiagnose bereits einen Widerspruch erheben, 

werden in keiner Form dokumentiert und somit ist auch die Anzahl dieser Patienten un-

bekannt.  

 

2009 2010 
2011 

(bis 30.06.) 
Gesamt ∑ 

Widersprüche 

(nachträglich) 

6 24 10 40 

Auskunftsersuchen 1 3 0 4 
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AUSBLICK 

Im Folgenden wird die Schätzung des ZfKD bezüglich der in Baden-Württemberg insge-

samt und je Krebsart zu erwartenden Neuerkrankungsfälle wiedergegeben.  

 

 

 
Männer 
(>=15 J.) 

 
Frauen  
(>=15 J.) 

männlich weiblich 

Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14) 1061 390 1061 390 

Bösartige Neubildung des Ösophagus (C15) 477 127 477 127 

Bösartige Neubildung des Magens (C16) 891 612 891 612 

Bösartige Neubildung des Kolons, am Rektosigmoid, des Rektums, des Anus und 

des Analkanals (C18-21) 

3869 3142 3869 3142 

Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22-24) 852 465 852 465 

Bösartige Neubildung des Pankreas (C25) 727 706 727 706 

Bösartige Neubildung des Larynx (C32) 404 56 404 56 

Bösartige Neubildung der Traches, Bronchien und der Lunge (C33-34) 2937 1433 2937 1433 

Bösartiges Melanom der Haut (C43) 960 909 960 909 

Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)  8103  8103 

Bösartige Neubildung der Cervix uteri (C53)  472  472 

Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus (Teil n.n.bez.) (C54-55)  1394  1394 

Bösartige Neubildung des Ovars (C56)  814  814 

Bösartige Neubildung der Prostata (C61) 7256  7256  

Bösartige Neubildung des Hodens (C62) 408  408  

Bösartige Neubildung der Niere, des Nierenbeckens, Uterus, der Harnblase sonstiger, n. 

n. bez. Harnorgane (C64-68) 

1016 589 1016 589 

Bösartige Neubildung der Harnblase (C67) 998 348 998 348 

Bösartige Neubildung der Meningen, des Gehirns, des Rückenmarkes, der Hirnnerven 

und anderer Teile des Zentralnervensystems (C70-72) 

392 272 411 294 

Bösartige Neubildung der Schilddrüse (C73) 188 404 188 404 

Hodgkin-Krankheit (C81) 132 116 132 116 

Non-Hodgkin-Lymphome (C82-C85) 807 648 807 648 

Plasmozytom und bösartige Plasmazellen-Neubildung (C90) 288 247 288 247 

Leukämien (C91-95) 633 478 671 525 

Übrige Diagnosen 1249 1302 1249 1302 

Krebs gesamt (ohne C44) 25.546 23.026 25.651 23.135 

Summe Männer + Frauen 48.572    

Summe männlich + weiblich   48.786  

 Tabelle 3 Vorläufige* geschätzte Zahl der in Baden-Württemberg pro Jahr zu erwartenden 

Neuerkrankungsfälle nach Krebsart und Geschlecht (Quelle: ZfKD, persönliche Mitteilung) 
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Wie im Ergebnisteil bereits ausgeführt, wurden durch die Meldungen der Tumorzentren 

und Onkologischen Schwerpunkte (Meldergruppe 1) etwas mehr als 40% der erwarteten 

Fallzahlen erfasst. Wenn man berücksichtigt, dass diese Meldergruppe ihrerseits etwa 80-

90% der meldefähigen Diagnosen tatsächlich meldet (bei einem Teil der betroffenen Pa-

tienten wird z.B. versäumt, die Patienteninformation durchzuführen, und die betreffende 

Diagnose kann dann nicht gemeldet werden, oder wird nach Patienteninformation im 

Rahmen einer Nachsorgeuntersuchung später nachgereicht), bestätigen die vorliegenden 

Zahlen die frühere Vermutung, dass allein der besagte Melderkreis im Prinzip in der Lage 

ist, etwa 50% der Neuerkrankungsfälle zu melden. 

Durch Hinzukommen der Meldergruppen 2 (Krankenhäuser und pathologische Einrichtun-

gen) und 3 (Vertrags- und Privatärzte) im Jahr 2011 sollte damit die Vollzähligkeit in den 

darauf folgenden Jahren rasch erreichbar werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Die Ergebnisse sind vorläufig, weil sie aus den inzidenten Fällen der epidemiologischen Krebsregister bis zum 

Jahr 2008 und der Mortalitätsstatistik des Jahres 2009 errechnet wurden. Die bevorstehende Schätzung (ein-

schließlich der inzidenten Fällen bis 2009) kann leicht abweichende Ergebnisse bringen. Aufgrund des unter-

schiedlichen Beginns des Mammografiescreenings in den verschiedenen Bundesländern bzw. Regionen sind die 

Ergebnisse für Brustkrebs mit Vorsicht zu interpretieren. 
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ABKÜRZUNGEN  

DKFZ  Deutsches Krebsforschungszentrum 

EKR  Epidemiologisches Krebsregister 

GEKID  Gesellschaft der epidemiologischen Krebsregister in Deutschland e.V. 

ICD Internationale Klassifikation der Krankheiten. In dem vorliegenden 

Bericht wurde die 10. Revision der ICD zur Bezeichnung der Krebs-

krankheiten verwendet (ICD-10). 

ICD-10  International Classification of Disease, 10. Revision (ab 1998) 

KLR  Klinische Landesregisterstelle 

KRBW  Krebsregister Baden-Württemberg 

LKrebsRG  Landeskrebsregistergesetz 

OSP   Onkologischer Schwerpunkt  

RKI  Robert Koch-Institut 

UICC-

Stadien 

 Einteilung des Erkrankungsstadiums anhand der Ausdehnung des 

 Primärtumors (T), der Ausbreitung in die regionären Lymphknoten  

 (N) und der Fernmetastasierung (M). Ein höheres Stadium zeigt eine 

 schlechtere Prognose an.  

TRISTAN 

VS 

 Tumor Registration Information System and Transactional Network 

 Vertrauensstelle 
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KREBSREGISTERVERORDNUNG (KrebsRVO) 
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LANDKARTE BADEN-WÜRTTEMBERGS MIT DEN 

STANDORTEN DER TUMORZENTREN UND ONKOLOGISCHEN 

SCHWERPUNKTEN (STAND: 2009) 

 

 

 

 

 

 

* Tumorzentrum Mannheim ab 2011  
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LISTE DER ZU ERFASSENDEN NEUBILDUNGEN (ICD-10) 

 

ICD-10 Schlüssel Diagnosegruppe - Bösartige Neubildungen 
 

C00-C97 Bösartige Neubildungen 
C00-C75 Bösartige Neubildungen an genau bezeichneten 

Lokalisationen, als primär festgestellt oder vermutet, aus-
genommen 
lymphatisches, blutbildendes und verwandtes Gewebe  

C00-C14 Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle 
und des Pharynx  

C15-C26 Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane  
C30-C39 Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und 

sonstiger intrathorakaler Organe  
C40-C41 Bösartige Neubildungen des Knochens und des 

Gelenkknorpels  
C43-C44 Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der 

Haut  
C45-C49 Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes 

und des Weichteilgewebes 
C50-C50 Bösartige Neubildungen der Brustdrüse [Mamma]  
C51-C58 Bösartige Neubildungen der weiblichen 

Genitalorgane  
C60-C63 Bösartige Neubildungen der männlichen 

Genitalorgane  
C64-C68 Bösartige Neubildungen der Harnorgane  
C69-C72 Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und 

sonstiger Teile des Zentralnervensystems  
C73-C75 Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und 

sonstiger endokriner Drüsen  
C76-C80 Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundä-

rer und nicht näher bezeichneter Lokalisationen  
C81-C96 Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden 

und verwandten Gewebes, als primär festgestellt oder 
vermutet  

C97-C97 Bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren 
Lokalisationen  

D00-D09 In-situ-Neubildungen  
D10-D36 Gutartige Neubildungen  
D37-D48 Neubildungen unsicheren oder unbekannten Verhaltens

 
 

 

 

 

http://www.icd-code.de/icd/code/C00-C75.html
http://www.icd-code.de/icd/code/C00-C14.html
http://www.icd-code.de/icd/code/C15-C26.html
http://www.icd-code.de/icd/code/C30-C39.html
http://www.icd-code.de/icd/code/C40-C41.html
http://www.icd-code.de/icd/code/C43-C44.html
http://www.icd-code.de/icd/code/C50-C50.html
http://www.icd-code.de/icd/code/C51-C58.html
http://www.icd-code.de/icd/code/C60-C63.html
http://www.icd-code.de/icd/code/C64-C68.html
http://www.icd-code.de/icd/code/C69-C72.html
http://www.icd-code.de/icd/code/C73-C75.html
http://www.icd-code.de/icd/code/C76-C80.html
http://www.icd-code.de/icd/code/C81-C96.html
http://www.icd-code.de/icd/code/C97-C97.html
http://www.icd-code.de/icd/code/D00-D09.html
http://www.icd-code.de/icd/code/D10-D36.html
http://www.icd-code.de/icd/code/D37-D48.html
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DOKUMENTATIONSPFLICHTIGE LOKALISATIONEN FÜR 

BENIGNE ZNS-TUMOREN 

 

Benigne ZNS-Tumoren der Dignität /0 
 

Allgemeiner Begriff Spezifische anatomi-
sche Lokalisation 

ICD-O-3 Topogra-
phie-Schlüssel 

Meningen 
Cerebrale Meningen  
Spinale Meningen 
Meningen, NOS 

C70.0, 
C70.1 
C70.9 

Hirn 

Cerebrum 
Frontallappen 
Temporallappen 
Parietallappen 
Occipitallappen 
Ventrikel 
Kleinhirn 
Hirnstamm 
übergreifender Hirntumor 
Hirn 

C71.0 
C71.1 
C71.2 
C71.3 
C71.4 
C71.5 o.n.A. 
C71.6 o.n.A. 
C71.7 
C71.8 
C71.9 o.n.A. 

Rückenmark, Hirnnerven und 
andere Teile des ZNS 

Rückenmark 
Cauda equina 
Nervus olfaktorius 
Nervus opticus 
Nervus akustikus 
Nervus cranialis (Hirnnerv) 
Übergreifender Tumor des 
Gehirns/ZNS 
Nervensystem 

C72.0 
C72.1 
C72.2 
C72.3 
C72.4 
C72.5 o.n.A 
C72.8 
 
C72.9 o.n.A. 

Hypophyse, Ductus craniopha-
ryngealis, Pinealdrüse 

Hypophyse 
Ductus craniopharyngealis 
Pinealdrüse 

C75.1 
C75.2 
C75.3 
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FALTBLATT 
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SCREENSHOTS DES MELDERPORTALS 

Übersichtsseite

Diagnosemeldung
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Therapiemeldung

  

Verlaufsmeldung 
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Abschließende Verlaufsmeldung 

 

Meldungsübersicht 

 



                                                                                 
 

 63 

Behandlungsdatenrückmeldung

 



 

 
 

 

www.krebsregister-bw.de 
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